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Amtlicher Teil

J .°Nr. I. «l. Ille 4587.
Berlin  W . 9. den 12. Februar 1916.

Leipziger Platz 10.
ivekanntMach«»«.

An sämtliche Herren Regierungspräsidenten vp.
Die Räude der Pferde ist neuerdings besonders in

den östlichen Provinzen in größerer Verbreitung aufgetreten.
1' ic  Seuche scheint hauptsächlich durch kriegsunbrauchbire
Dienst- und Beutepferde aus dem Auslände eingeschleppt
und nicht überall rechtzeitig erkannt und zur Anzeige
gelangt zu sein.

Ich bin mit dem Herrn Kriegsminister Wege» der
Regelung der Slbgabe der räuoekranken und räudeverdäch¬
tigen , kriegsunbrauchbaren Dienst- und Beutepferde in Ver¬
bindung getreten , damit eine Abgabe solcher Tiere an die
Lanvtvirte vermieden wird.

Eure Hochgeboren (Hochwohlgeboren) ersuche ich er
gebenst, alsbald , nötigenfalls wiederholt , durch Bekannt¬
machungen auf das Wesen, die Weiterverbreitung , die Krank-
heitsincrkmale , die Anzeigepflicht und die Uebetragbarkeit
der Pferderäude auf Menschen in geeigneter Weise hinzn-
weisen (vergl. gemeinfaßliche Belehrung riber Räude , Baher-
Nevermann S . 759 ff.).

Die Landwirtschaftskammern habe ich in gleichem Sinne
verständigt.

Ministerium für Landwirtschaft, Domänen
und Forsten.

I . A. : '
gez. Graf von Keyserlingk.

* * *

I. 1627. Diez,  den 4. März 1916.
Indem ich vorstehendes zur öffentlichen Kenntnis

bringe, ersuche ich die Herren Bürgermeister in geeigneter
Weise auf das Wesen und Weiterverbreitung usw. der
Pferderäude in Ihren Gemeinden von Zeit zu Zeit aufmerk¬
sam zu machen.

Wer Landrat.
Duderstadt.

Rüude der Einhufer und der Schafe.
Wesen und Verbreitung.

Die Räude der Einhufer und der Schafe sind ansteckende,
durch kleine, mit bloßem Auge kaum oder gerade sichtbare
Tierchen (sarcoptes-  oder dermatocoptes -Wxlbcn]  verur¬
sachte, langsam verlaufende Hautkrankheit . Bei dem Pferde
und den übrigen Einhufern unterliegen die sarcoptes-  und
die dermatocoptes -'Si'ciube, beim Schafe die dermatocoptes-
Räude der Anzeigepflicht und veterinärpolizeilichen Be¬
kämpfung. , ■ i 4

Die Uebertragung der Räudemilben auf gesunde Tiere
erfolgt entweder unmittelbar von erkrankten Tieren oder
mittelbar durch Zwischenträger (Stalleinrichtungsgegen-
stände, Stallgeräte , Bespannungsgeschirre , Reitzeuge, Putz¬
zeuge, Decken, Kleider ^es Wartepersonals , Deichseln usw.
bei der Räude der Einhufer ; Hürden, Raufen , Krippen,
Pfosten, Pferchkarren , Schippen, Schafscheren, Häute , Wolle,
Dünger , Kleider, Schuhzeug des Wartepersonals usw. bei der
Mäude der Schafe). Die Räudemilben können auf Zwischen¬
trägern bis zu 8 Wochen lebens- und übertragungsfähig
bleiben.

KrankhritsMerkmale an den Tieren.

Je nachdem bei der unmittelbaren oder mittelbaren An¬
steckung viele oder wenige Räudemilben auf ein gesundes
Tier übertragen worden sind, ist die Zeit , die bis zum
Hervortreten der ersten Krankheitserscheinungen vergeht,
verschieden und schloankt zwischen2 und 4 Wochen und dar¬
über. Gemeinsame Merkmale aller Arten von Räude sind
heftioer Juckreiz, der die Tiere zum Scheuern und Benagen
der erkrankten Hautstellen veranlaßt , Auftreten von Knöt¬
chen oder Bläschen sowie von Krusten und Borken an den
erkrankten Hautstellen , in den höheren Graden Ausfall der
Haare oder Wolle und Verdickung und Faltenbildunz der
Haut , die an ihrer Oberfläche nässend und blutend oder mit
grindartigen Borken besetzt sein kann. Der Juckreiz tritt
namentlich im warmen Stalle und in der Sommerhitze ber-
vor. Kratzt man an den erkrankten Haulstellen , so geben btc
Tiere offensichtliches Wohlbehagen durch Gegendrücken, Ein-
scnken des Rückens, Bebbern und Flehmen mit den Lippen
zu erkennen. , j



Tic sarcoptes -iHäubc t>er Crinljufer tarnt am ganzen
ftätpev anftvctcn . Sie Beginnt in  Oer Regel am Kopfe, am
Halse, an den Schilltern , an Oer seitlichen Brustwand oder
in der Sattellage mit der Bildung kleiner kahler Herde,
die später zu größeren , kahlen, mit Krusten und Borken
besetzten Stellen zusammenfließen können.

Die dermatocoptes -^täüie  der Einhufer tritt an den
mehr geschützten Hautstellen , am Grunde der Mähne , unter
dem Schopfe, am Schweife, im Kehlgang und an den
Innenflächen der Schenkel auf und beginnt hier mit der
Bildung scharf abgegrenzter kahler Herde, die sich langsam
ausbreiten , allmählich aber auch zu größeren kahlen, mit
Krusten und Borken besetzten Stellen zusammenfließen
können.

Die dermatocoptes -^iün 'üe des Schafes entwickelt sich
an den mit Wolle besetzten Teilen der Haut . Im Beginne
der Erkrankung einer Herde sieht man namentlich im Stalle
oder, . wenn die Herde der Sonnenwärme ausgesetzt wird,
daß einzelne Tiere bestimmte Körperftellen scheuem, mit
Leu Lippen nachhaltig benagen oder mit den Hinterbeinen
nach bestimmten Körperstellen schlagen. An diesen Stellen
ist das Vlies nicht geschlossen, sondern uneben und zerzaust.
Wird die Wolle an diesen Stellen gescheitelt, so bemerkt
man , daß die Haut nicht glatt und glänzend, sondern durch
Knötchenbildung rauh und mit grauweißen Schuppen oder
gelbbraunen Borken bedeckt ist. Beim Versuche, die Borken
durch Kratzen zu entfernen , lassen die Tiere ausgesprochenes
Wohlbehagen erkennen. Bei fortschreitender Krankheit ent¬
stehen Lücken im Vliese, die Haut verdickt sich und wird an
der Oberfläche schrundig und rissig. Bei größerer Aus¬
dehnung der Räude magern die Tiere ab und gehen sogar
zugrunde. Wenn bte Räude durch einige wenige kranke
Schafe in einen Bestand eingeschleppt wird, verbreitet sie
sich in ihm zuerst langsam und erst später schneller. Wird
dagegen eine größere Zahl räudiger Schafe in einen Bestand
eingestellt, dann kann die Erkrankung schon in einigen
Wochen eine erhebliche Verbreitung erreichen.

Anzeigepflicht und Maßnah,nen vor po¬
lizeilichem  E i n schr e i t e it.

Wenn»Einhufer oder Schafe unter den Erscheinungen
der Räude oder unter Erscheinungen, die den Ausbruch der
Müde befürchten lassen, erkranken, so ist unverzüglich der
Polizei Anzeige zu machen, auch sind die kranken und ver¬
dächtigen Tiere von Orten , an denen die Gefahr der An¬
steckung fremder Tiere besteht, fernzuhalten.

Behändlun g.
Die Behandlung der Räude erfolgt durch Schmiermittel

und durch Bademittel . Für die Räude der Schafe ist zu
betonen, daß eine sichere Heilung in der Regel nur von dem
Badeverfahren zu erwarten ist. Das Schmierverfahren ist
bei der Räude der Schafe nur als vorläufige Maßnahme
am Platze, weit» das Badeverfahren wegen ungünstiger Wit-
ternngsverhältnisse oder wegen anderer besonderer Um¬
stände nicht ausführbar erscheint.

Uebertragbarkeit der sarcoptes -91011  fee
auf den Menschen

Während die dermatocoptes -'SVxvüt  auf den Menschen
nicht übertragbar ist, kann die Larm^ -Räude auf den
Menschen übergehen und einen juckenden Ausschlag an den
Händen (zwischen den Fingern ), den Armen und anderen
Körperstellen Hervorrufen.

l- 2142. Diez,  den 14. März 1916.
Bekanntmachung.

Herr Oberstleutnant a. D. von Kajdaesh ist durch Aller¬
höchste Order vom 16. Februar 1916 auch für die Kurzeit
1916 zum Kur - und Badepolizei-Kommissar in Bad Enns
bestellt worden.

Der Landrat.
L_,J Duderstadt.

I .-Nr . 2700 Ti. Diez , den 15. März 1916.
Keüanntmachnng.

Die Rasta ui scheu Kaolinwerke G. m. b. H. in Oberneisen
haben mn die Verleihung des Rechtes nachgesucht, das zum
Belriebe ihres in der Gemarkung Oberneisen auf den Grund¬
stücken Kar.enblatt 11, Parzelle Nr. 197 und Kattenblatt 14,
Parzelle 177/183 errichteten Käolinschlämmwerkes erforderliche
Wasser aus dem Grundwasserstrom des Aarbaches durch die

Erbauung eines Brunnens entnehmen und die gereinigten Ab¬
wasser in den Welsbach, be;w. in den Aarbach ableiten zu
dürfen.

Etwaige Widersprüche gegen die Verleihung und Ansprüche
auf Herstellung und Unterhaltung von Einrichtungen oder auf
Entschädigung sind binnen einer Frist von 14 Tagen, vom
Tage der Ausgabe der diese Bekanntmachung enthaltenden
Nummer des Amtl. Kreisblattes an gerechnet, bei dem Unter¬
zeichneten schriftlich in zwei Ausfertigungen oder zu Protokoll
anzubringen. Andere Anträge zur Verleihung des Rechtes
zu einer Benutzung des Welsbaches und Aarbaches, durch welche
die von dem ersten Antragsteller beabsichtigte Benutzung beein¬
trächtigt werden würde, sind ebenfalls innerhalb der angegebenen
Frist bei dem Unterzeichneten mit den erforderlichen Unterlagen
einzureichen.

Diejenigen, die innerhalb der angegebenen Frist keinen
Widerspruch gegen die Verleihung erheben, vettieren ihr Wider¬
spruchsrecht, wie auch Anträge ans Verleihung, die nach Ab-
lamf dieser Frist gestellt werden, in diesem Verfahren nicht*
mehr berücksichtigt werden und vom Beginne der Ausübung
des verliehenen Rechtes an wegen nachteiliger Wirkungen nur
noch die im / 82 und im' 8 203, Ms . 2 des Wassergesetzes vom
7. April 1913 bezeichneten Ansprüche gellend gemacht werden
können.

Tit Beschreibungen und die Pläne liegen während der
angegebenen Zeit hier im Kreisgebäude, Bahnhofstraße Nr.
19 zur Einsicht offen.

Zur Erörterung etwa geltend gemachter Widersprüche der
Ansprüche auf Herstellung und Unterhaltung von Einrichtungen
und Entschädigungsansprüchewird Termin ans

Dienstag , den 4. April  1916 , vorm.  10 Uhr
in meinem Amtszimmer, Bahnhofsstraße^19, anberaumt.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß im Falle des
Ausbleibens eines Beteiligten gleichwohl mit der Erörterung
der Widersprüche usw. dorgegangen werden wird.

_ Der Lanvrat : Duderstadt. _
In  Tb . Nr . 1636.

Frankfurta. M , 3. März 1916.
Bekanntmachung

Durch Verfügung des stellvertretenden Generalkom¬
mandos 18. A.-K. vom 26. 2. 16 II a l a Nr . 820 wird
das Landsturm -Jnfanterie -Ersatz-Bataillon Oberlahnstein
(XVIII. 24.) mit Wirkung vom 21. März 1916 aufgelöst.

Die Inspektion bittet sehr ergebenst, den unterstellten
Landratsämtern hiervon Kenntnis zu geben und die weitere
Bekanntgabe an die zuständigen Bürgermeistereien veran¬
lassen zu wollen.

Landsturm -Inspektion.
XVIII. Armeekorps.

Ter Inspekteur
■ gez. Unterschrift.

Generalleutnant.
An den .Herrn Regierungspräsidenten in Wiesbaden.

* * *

M . 1700. Diez,  den 14. März 1916.
Vorstehendes teile ich den Herren Bürgermeister des

Kreises zur Kenntnisnahme mit.
Der KSnigl . Laudrat.

I . V-:
Zimmermann,
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Polizeiverordnung.
Aus Grund der 88 137 und 139 des Gesetzes über die

allgemeine Landesverwaltung dom 30. Juli 1883 (G.-S . S.
195) und der 88 6, 12, 13 der Allerhöchsten Verordnung vom
20. September 1867 (G.-S . S . 1529) über die Polizeiver¬
waltung in den neu erworbenen Landesteilen wird sür den
Umfang des ganzen Regierungsbezirks Wiesbaden, mit Zu¬
stimmung des Bezirksausschusses, Folgendes angeordnet:

8 1. Unter Aufhebung des 8 10 der Polizeiverordnung
der vormaligen Königlichen Regierungs-Abteilung des Innern
Hierselbst vom 6. Mai 1882 (Regierungs-Amtsblatt S . 152,
Pos. 398) treten an Stelle desselben die folgenden Bestim¬
mungen:

Das Zerstören und das Ausheben von Nestern oder Brut¬
stätten der Vögel, das Zerstören, und das Ausnehmen von Eiern,
das Ausnehmen und das Töten von Jungen ist verboten. Des¬
gleichen ist der Ankauf, der Verkauf, die An- und Verkaufs-
Vermittelung, das Feilbieten, die Ein- und Ausfuhr, der Trans¬
port von lebenden sowie toten Vögeln der in Europa einheimi¬
schen Arten zu Handelszwecken untersagt.

Ferner ist verboten das Erlegen und jede Art des Fangcns
dieser Vogelarten. Dieses Verbot erstreckt sich auf das ganze
Jahr.
^ § 2. Dem Fangen im Sinne dieser Verordnung wird
jedes Nachstellen zum Zwecke des Fangens oder Tötens von
Vögeln, insbesondere das Aufstellen von Netzen, Schlingen,
Leimruten oder anderen Fangvorrichtungen gleichgeachtet.

8 3. Dem Eigentümer und dem Nutzungsberechtigten
und deren Beauftragten ist es gestattet, Nester, welche Vögel
in oder an Wohnhäusern oder an Gebäuden und im Innern von
Hofrüumen gebaut haben, zu zerstören.

8 4. Wenn Vögel in Weinbergen, Gärten , bestellten
Feldern, Baumpflanzungen, Saatkümpcn und Schonungen Scha¬
den anrichten, können durch die Polizeipräsidenten und die
Landrätc des Bezirks den Eigentümern und Nutzungsberech¬
tigten der Grundstücke und deren Beauftragten oder öffentlichen
Schutzbcamten (Forst- und Feldhütern, Flurschützen nsw.), so¬
weit dies zur Abwendung dieses Schadens notwendig ist, das
Töten dieser Vogelarten mit Feuerwaffen innerhalb der be¬
troffenen Oertlichkeiten während bestimmter Fristen gestattet
werden. Die Bestimmungen des 8 368 Nr. 7 des Reichs¬
strafgesetzbuchs vom 15. Mai 1871 (Reichsgesetzblatt 1876,
Seite 40) sind bei dem Schießen zu beachten.

Das Feilbieten und der Verkauf der auf Grund solcher Er¬
laubnis- erlegten Vögel sind unzulässig.

Ebenso können die vorbezeichneten Behörden einzelne Aus¬
nahmen von den Bestimmungen der 88 1 und 2 dieser Ver¬
ordnung zu wissenschaftlichen oder Lehrzwecken zur Wieder¬
bevölkerung mit einzelnen Vogelarten sowie für Stubenvögcl
für eine bestimmte Zeit und sür bestimmte Oertlichkeiten be¬
willigen.

8 5. Tie Bestimmungen dieser Verordnung finden keine
Wendung:

a) auf das im Privateigentume befindliche Federvieh.
b) auf die nach der preußischen Jagdordnung vom 15. Juli

1907 jagdbaren Vögel.
c) auf die in nachstehendem Verzeichnis aufgeführten Bogel-

arten:
1. Tie Tagraubvögel mit Ausnahme der Turmfalken, Bus¬

sarde und Gabelweihen (rote Milane).
2. Den rotrückigen Würger.
3. Die Sperlinge.
4. Die rabenartigen Vögel (Rabenkrähen, Nebelkrähen,

Saatkrähen, Elstern, Eichelhäher) mit Ausnahme des Kolkraben
5. Die Säger.
6. Die Taucher.
8 6. Zuwiderhandlungen gegen die 88 1, 2, 5 werden,

soweit nicht 8 368 Nw 2 und Nr. 11 des Reichs-Strafgesetz¬
buchs oder 8 33 des Feld- und Forstpolizeigesetzes vom 1.
April 1880 Platz greifen, nach 8 34 dieses Gesetzes mit Geld¬
strafe bis 150 Mark oder mit Haft bestraft.

8 7. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröiient-
lichung in Kraft.

Wiesbaden,  den 6. Mai 1911.
Der Rcgierungs.Präfident.

v. Meister.
* • * —

J .-Nr. I. 1881. Diez,  den 10. März 1916.
Wiederholt veröffentlicht.
Die Ortspolizeibehörden und Königlichen Gendarmen

wollen sich die strengste Durchführung dieser Vorschriften an¬
gelegen sein lassen.

Die Ortspolizeibehördenhaben die ihnen unterstellten Po¬
lizeibeamten und Feldhüter mit Anweisung zu versehen und die
Forstschutzbeamten zu verständigen, daß sie, insbesondere den
Vorschriften in 8 1—der Polizeiverordnung gegenwärtig, wo
das Brutgefchäft der Vögel begonnen hat, gehörige Beachtung
schenken und den Nestplünderern, die bekanntermaßen vor¬
zugsweise in den frühen Vormittagsstunden ihr Handwerk trei¬
ben, auf die Finger sehen.

Ter Landrat.
I . V.

Zimmer  m a n n.

l. 1617. Wiesbaden,  den 4. März 1916.
Ausschreiben.

Anfangs Dezember v. Js . ist hier eine Schwindlerin
aufgetreten , welche sich Elfriede Schulz nannte und als
Gesellschafterin im Stift für Adelige und Offiziersdamen
in Biebrich a. Rh . ausgab , wodurch es ihr gelang, einen
hiesigen Zahnarzt um eine 4teilige Goldbrücke im Werte von
208 Mark zu betrügen . Tie Goldbrikcke bestand aus einem
Stift , zwei Mahlzähnen und einem Bügel.

Durch Nachfrage rn dem vorbezeichneten Stift wurde
festgestellt, daß sich dort wohl eine Elfriede Schulz befand,
doch ist sie mit der Schwindlerin nicht identisch.

Nack einem an den Zahnarzt gerichteten Brief hat sich
Letztere am 10. Januar er. in Ludwigshafen aufgehalten.

Die Schlmndlerin ist ca. 28 Jahre alt , 1,58 bis 1,60
Meter groß, schlank, hat frisches dolles Gesicht, dunkle
Haare und trug dunkelblaues Kostüm, .Hentdbluse und
schwarzen Hut mit Garnierung . Sie hatte sicheres und ge¬
wandtes Auftreten.

Um eingehende Nachforschung, eventuell Festnahme mid
Mitteilung wird ersucht.

Der Polizei «Präsident.
' ' I . N.

Wetz._
l. 611. Wiesbaden,  den 8. März 1916.

Erledigung.
Das diesseitige Ausschreiben vom 24. Januar er., T .-B.

l. Nr. 611 gegen den Hausburschen Albert Henn, geboren
am 1. Juni 1899 zu Coblenz, wegen Unterschlagung ist er¬
ledigt.

Der Polizei - Präsident.
I . V. :

_ Wetz. _.
I. 1886. Diez,  den 9. März 1916.

Beka«»t» ach««,.
Ich warne hiermit wiederholt vor der viel verbreiteten

und oft gerügten Unsitte , Petroleum ins Feuer zu gießen,
da dies, wie bekannt , schon sehr oft Menschenleben gefordert
hat . Tie Herren Bürgermeister und die Herren Lehrer er¬
suche ich, in den Gemeinden und Schulen dafür Sorge zu
tragen , daß diese Warnung möglichst weite Verbreitung
und Beachtung findet.

Der Landrat.
3 . V.

Zimmermann . j ; s
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„Sir Sir . Nr . 321 B . Berlin  N .-W. 40, 15. Map ; 1000.
Ĥerwarthstraße 2/3.

Bekanntmachung

Die seit einigen Jahren von der Abteilung ausgeführte
Prüfung von trigonometrischen Punkten hat ergeben, daß
die Marksteine zum Teil ganz verschwunden, zum Teil aas
dem Sicker herausgenommen und am Wall oder im Graben
niedergelegt, zum Teil an Ort und Stelle liegend vergraben
sind. Die Besitzer sind fast ausnahmslos im Unklaren über
den Zweck und Wert der trigonometrischen Marksteine . Sie
beackern die Markstein sch utzflächen in dem Glauben , daß
ihnen zwar der Boden nicht gehöre, ihnen aber die Nutz¬
nießung überlassen sei. Diese Annahme ist natürlich irrig.
Tie Marksteinschutzfläche, d. i. die kreisförmige Bodenfläche
von zwei Quadratmetern um den Markstein , darf nicht vom
Pfluge berührt werden. Bergl . 8 2 der Anweisung vom
20. Juli 1878, betreffend die Einrichtung und Erhaltung
der trigonometrischen Marksteine . Zuwiderhandlungen wer¬
den nach 8 370, 1 des R .-Str .-G.-B . mit Geldstrafe bis zu
150 Mark bestraft.

Durch Las Umpflügen und Eggen der Marksteinflächen
entstehen die vielen Verrückungen und Beschädigungen der
Marksteine : mit der geringsten Verschiebung ist aber der
Punkt zerstört und kann nur unter Aufwendung von erheb¬
lichen Kosten von Technikern der Landesaufnahme wieder
hergestellt werden. Die Zerstörung von trigonometrischen
Punkten der Preußischen Landestriangulation fällt unter
8 304 des R .-Str .-G.-B. (Gegenstand der Wissenschaft) und
wird mit Geldstrafe bis 900 Mark oder mit Gefängnis bis
zu zwei Jahren bestraft.
Trigonometrische Abteilung der König!. Landes¬

aufnahme.
v. Berirab.

* * *

I . Nr . I. 1884. Diez,  den 9. März 1910.
An die Herren Bürgermeister

und die König !. Gendarme « des Kreises.
Vorstehendes wiederholt zur genauen Beachtung.
Tie Herren Bürgermeister wollen diejenigen Personen,

auf deren Grundstücken sich trigonometrische Marksteine be¬
finden, über vbenstehettde Aufklärungen der Königlichen
Landesaufnahme in Berlin belehren und auch die übrig?
Bevölkerung in geeigneter Weise darauf aufmerksam machen.
Dabei ist darauf hinzuwirken , daß die Marksteine für die
Landesaufnahme als auch für alle hieran anschließenden
Vermessungen einschließlich der Katasteraufnahmen sowie
die Aufnahme . von Konsolidationen , Zusammenlegungen,
für militärische und viele andere Zwecke von Bedeutung sind.
Wiederholt ist es vorgekommen, daß Beschädigungen an
Marksteinen von Kindern verübt worden sind. Dies könnte
verhütet werden, wenn die Lehrer die Kinder auf die Be¬
deutung solcher Steine aufmerksam machten; in dieser .Hin¬
sicht wollen sich die Herren Bürgermeister mit den Herren
Lehrern in Verbindung setzen.

Die Ortsvorstände und Kgl. Gendarmen haben sich
öfters davon zu überzeugen, ob die Marksteine sich noch
in vorschriftsmäßigem Zustande befinden, und mir von jeder
Beschädigung oder Verrückung sofort Anzeige zu erstatten.
Bei den Revisionen ist jede Beschädigung der Feldfrüchte
tunlichst zu vermeiden. Die Kgl. Gendarmen verweise ich auf
die ihnen bisher zugegangenen und weiter zugehenden Ver¬
zeichnisse über die vorhandenen Marksteine und die ihnen
gewordene besondere Anweisung zur Berichterstattung vom
27. 2. 1911, l . 1068.

£ <t Landrat
I . B. :

Ztmmermann.

Nichtamtlicher Teil.

Allerlei vom Kriege.
* Glockeninschriften in Riga.  Ans Riga er¬

fahre, : wir : Da man trotz öfterer gegenteiliger Versiche¬
rungen in amtlichen russischen Kreisen doch zu befürchten
scheint, Riga könne einmal in die Hände der Deutschen
fallen , ist man seit längerem dabei, alle irgendwie inert
vollen Gegenstände aus der Stadt zu entfernen und nach
dem Landcsinnern zu schaffen, so geschah es auch mit den
heiligen Glocken der orthodoxen Kirchen. Bei ihrer Abnahme
fand sich auf der Glocke der Jakobikirche der Wahrspruch
„Gott schütze uns vor der Pest - und vor der:
Russen ", auf einer anderen stand die Weissagung .,Wer
mich berührt , Riga verliert ". Leider hat man
vergessen, die geistreichen Gesichter im Bilde zu verewigen,
die die aus russischen höheren Militärs , Stadtvätern Rigas
und der Geistlichkeit bestehende Kommission machte, als nach
der feierlichen Abnahme der Glocken diese bis dahin wohl
.unbekannten Sinnsprüche entdeckt und verlesen wurden.

88WL? Holzverkanf.
Samstag , den 25 . März auf Schloß Hohlen

fels von 10 Uhr ab.  Schutzbezirk Hahnstätten : Distr.
41 a Schlvßberg sowie Totalität , Distr . 42 a, 42 b Schloß¬
berg und 40b , 40d Haferstruth . Buche : 182 Rm . Scheit
und Knüppel, 1245 Wellen . Nadelholz : Kiefer:  14
Stämme 2.- 4- Kl. mit 12,89 Fm . Fichte:  29 Stämme
mit 11,05 Fm ., 8 Rm . Scheit und Knüppel . Die H. H.
Bürgermeister werden um ortsübl . Bekanntmachung ersucht.

Holzversteigerung.
Montag, den 20. März 1916,

kommen im Gemeindewald Laufenselden,  Distrikt
Bernsterkopf zur Versteigerung:

800 Rm Buchen-Scheit und -Knüppelholz,
13 110 Stück Wellen.

Anfang 9*/2 Uhr am Fußpfad nach der Bahn am
Hohensteinerweg.

Laufenselden, den 14. März 1916. (8657
Bender , Bürgermeister.

Wer über das gesetzlich zulässige Matz hinaus
Hafer, Mengkorn, Mischsrncht, worin sich Hafer
befindet, oder Gerste verfüttert, versündigt sich

am Baterlande.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

